












 

2. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 

Ortsgemeinde Welcherath vom 25.04.2008 in der Fassung der 1. 

Änderungssatzung vom 06.03.2014 

vom 25.08.2020 

 

Der Ortsgemeinderat Welcherath hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 

Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 

bekannt gemacht wird: 

 

 

§ 1 

 

Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wird wie folgt geändert: 

 

Ziffer I. Reihengrabstätten erhält folgende Fassung: 

 
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach  

§ 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene 
a) Kinder- und Erwachsenengräber                                                         230,00 € 

 
 2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an                                          
   Berechtigte nach Nr. 1 (Erstbeisetzung)                                                  180,00 € 
            Beisetzung einer zweiten Urne in einer 
            Urnenreihengrabstätte                                                                             100,00 € 
 
 3. Überlassung einer anonymen Urnenreihengrabstätte          180,00 € 
 

 

§ 2 

 

Alle übrigen Bestimmungen der Friedhofsgebührensatzung und der Anlage zur 

Friedhofsgebührensatzung bleiben unverändert bestehen. 

 

§ 3 

In Kraft treten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

53539 Welcherath, den 25.08.2020 
Ortsgemeinde Welcherath 
gez. Winfried Rech, Ortsbürgermeister 

 


